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Auszug

aus dem Protokoll des Stadtrates von Ziilrich

vom 5. Februar 2003



reformierte Kirche) oder Mieterinnen und Mieter Angebote wie Al-
tersturnen, Musikstunden,Mittagstische und «Kaffeechränzli» usw"
die sich teilweise ebenfalls an weitere Senioren und Seniorinnen aus
dem Quartier richten. Für Angebote von exte1nen gemeinnützigen
Organisationen wird jeweils ein Benutzungsvertrag abge:.chlossen.
Zweitens bestehen Verträge mit verschiedenen Institutionen, welche
einzelne Nebenräume der SAW permanent mieten. Zurzeit handelt
es sich um sieben Verträge betreffend Nutzung für Kinderkrippen,
Kinderhorte, Kindertagesstätten, für heilpädagogischen Unterricht
und als filiale der Pestalozzibibliothek. Diese ausschliesslich städti-
schen und gemeinnützigen Institutionen entsprechen einf:m grossen
Bedürfnis in den Quartieren. Die Kombination von alten und älte-
ren Mieterinnen und Mietern mit der Präsenz von Kinden1 tagsüber,
nicht aber abends und an den Wochenenden, hat sich durchaus be-
währt.

Schliesslich werden in Randzeiten auch einzelne Gemc~inschafts-
räume für einen symbolischen Preis an gemeinnützige Organisatio-
nen für deren eigene Anlässe vermietet. Meistens geht es darum, ei-
nen räumlichen oder finanziellen Engpass zu überwinden. Bedin-
gung ist jedoch, dass die Veranstaltungen die Mieterinnen und Mie-
ter nicht stören. Hier lassen sich als Beispiele nennen: eille Sitzung
der Kreisschulpflege, Schulungsanlässe städtischer Stellen, wöchent-
liche Kochabende für Behinderte und Nichtbehinderte oder ~in in-
ternes Seminar der Freikirche New Life, die in der hier zu beant-
wortenden Schriftlichen Anfrage erwähnt wir9.

Zu Frage 2: Die Gemeinschaftsräume in den einzeli1en ~;iedlungen
stehen vor allem für Anlässe für die Mieterinnen und Mieter zur Ver-
fügung und für solche, die sie selber organisieren. Extern werden die
Gemeinschaftsräume vergeben für Anlässe, die sich speziell an die
Mieterinnen und Mieter der SAW richten, wobei hier kor!lInerzielle
Interessen ausgeschlossen sein müssen, da es nicht A\Jlfgabe der
Stiftung Alterswohnungen sein kann, einzelnen Anbieu~nden von
Dienstleistungen oder Waren ihre Räumlichkeiten für PR-Anlässe
zur Verfügung zu stellen.

Vereinzelt werden die Gemeinschaftsräume auch staatlichen oder
gemeinnützigen Organisationen zur Nutzung für eigene Z,wecke zur
Verfügung gestellt, aber nur, wenn sie die Gemeinschatlsräume in
Zeiten nutzen, in denen sie von den Mieterinnen und Mif:tern nicht
gebraucht werden und die Nutzung zudem keine Lärmimlfilissionen
für diese mit sich bringt.
Kein einziger Gemeinschaftsraum wird regelmässig am Sonntag ver-
mietet, da der Sonntag für unsere Mieterinnen und Mieter ein Tag
mit erhöhtem Ruhebedürfnis darstellt und der Hauswart ebenfalls
Anspruch auf einen freien Sonntag hat. Aus diesem GrUJld ist auch
der evangelischen Freikirche New Life keine fortgesetzte Miete ge-
währt worden.

Zu Frage 3: Für die Vernlietung von Liegenschaften der Stadt exis-
tieren kerne vorbestehenden Richtliniep des Stadtrates, rnsbeson-
dere auch keine spezifISchen Regeln für den Umgang mit religiösen
Gruppierungen. In erster Lrnie richtet sich die Vermietuni~ von städ-
tischen Liegenschaften nach der «Verordnung über die Crrundsätze
der Vermietung» des Gemernderates vom 6. September :l995. Nach
deren Art. 2.1, soll bei der Vernlietung von Geschäftsrälllnen (d. h.
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andern als Wohnräumen) Betrieben, die der Quartierversorgung die-
nen, sowie gemeinnützigen oder kulturellen Institutionen angemes-
sen Priorität eingeräumt werden. Im Übrigen gelten die allgemeinen
Grundsätze des Verwaltungsrechts. Der Entscheid über die Vermie-
tung und die Auswahl unter mehreren Interessierten für ein Miet.-
objekt muss nach vernllilftigen, sachlichen Kriterien erfolgen. Die re-
ligiöse Ausrichtung einer interessierten Organisation darf dabei für
sich allein kein Kriterium bilden, weder für die Ablehnung einer Ver-
mietung noch als Grund für eine regelmässige Bevorzugung. Die Re-
ligionsfreiheit (Art. 15 der Bundesverfassung, BV) verbie1:et es dem
Staat, jemanden aus religiösen Gründen zu bevorzugen o,jer zu be-
nachteiligen. Weil die Grundrechte in der ganzen Rechtsordnung zur
Geltung kommen, müssen alle Organe, die staatliche Aufgaben wahr-
nehmen, auch zur Verwirklichung der Grundrechte beitragen
(Art. 35 BV). Daraus kahn jedoch kein Anspruch einer religiösen
Gruppierung abgeleitet werden, bestimmte Räumlichkeiten zu mie-
ten.

Bei Gesuchen von kirchlichen Gruppierungen ist es denkbar, dass
Konflikte entstehen, weil die regelmässige Nutzung eines I?.aums am
Sonntagmorgen andere Personen stört. Dies war der Fall bc~i der Ver-
mietung, welche Anlass zur vorliegenden Anfrage gegeben hat. Die
Vermietung an eine religiöse Gruppierung müsste auch abgelehnt
werden, wenn sie illegale Ziele verfolgen würde. In beiden Fällen ist
aber nicht die religiöse Ausrichtung selbst der Ablehnung:sgrund.

Vor dem Stadtrat

der Stadtschreiber
Dr. Martin Bmnner


